
Teilqualifikation der Bauwirtschaft: „TQ 5 – Baufachwerker/-in mit beruflicher Handlungskompetenz  

im Beruf Fliesen,-Platten-und Mosaikleger/-in“  

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  
Einsatzgebiete  

Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  
Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 23  Nr. 1 
§ 23  Nr. 2 
§ 23  Nr. 3 
§ 23  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

§ 23 Nr. 5 
§ 23 Nr. 6 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich Fliesen-
,Platten- und 
Mosaikleger  
durchführen 
 
 

Vertiefung der Kompetenzen 
- Einbauen von Dämmstoffen für den Wärme-,Kälte-, Schall- und Brandschutz 
- Brandschutzabschlüsse an Befestigungsmittel sowie im Bereich von Rand- und Bewegungsfugen 

herstellen  
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken 
- Hilfsmittel auswählen und verwenden, insbesondere 
        Justierhilfen und Schablonen, sowie Schablonen herstellen 
- Bauteile insbesondere Säulen, Treppen, Bögen und gerundete Flächen in unterschiedlichen 

Verfahren unter Berücksichtigung gestalterischer Gesichtspunkte bekleiden 
- Beläge reinigen 
- großformatige Platten und Bauteile verankern 
- Natur- und Werksteine auswählen und bearbeiten 
- Bauteile mit Natur- und Werksteinen bekleiden 
Sanieren und Instandsetzen von Bekleidungen und Belägen aus Fliesen, Platten und Mosaiken 
- Bekleidungen  und Beläge auf Schäden prüfen 
- Ursachen von Schäden an Bekleidungen und Belägen abschätzen 
- Maßnahmen zur Sanierung und Instandsetzung  von Bekleidungen und Belägen vorschlagen 
- Ausblühungen entfernen, fluatieren, wachsen und konservieren 
- Bekleidungen und Beläge sanieren und instandsetzen 
Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen 
- Qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchführen 
- Aufmaß anfertigen Leistung berechnen 
 
 

§ 48 Nr. 7 
 
 
 
§ 48 Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 48 Nr. 9 
 
 
 
 
 
§ 48 Nr. 10 

LF 13 
LF 14 
LF 15 
LF 16 
 

 
12 

4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

 


